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A m t s b 1 a t t 

für d en La nd- u. Stadtkreis Forchheim 

Nr. 47 vom 23. 11. 19 56 

·· ·· :::~~J~i!VSJ,. 
· Lnndsdlßftssdmtz im Stndtkrcis Fordlheim. ·····: d·,~ 

Anordnung zum Schutze ~on Landschaftsteilen ·. \·'!;1f. 
im Stadtkreis I·ord1heun. .. ~<•·c,k 

~ ,.~ .. 
Auf Grund der §§ 5 und 19 des NatursdJUtzgesetzes v~·m: 

2ß. Juni 1035 (RGßl. I S. 521), in der rassung des Dritten 
Anderun gsgesctzcs vom 20. Januar 1935 [RG!ll. I S. 36), sowie 
des § 1 :J der hierzu ergangenen Ourdll'ührungsverordnung vom 
31. 10. 35 (l~GBl. I S. 1275), in der Fassung der Ergiinzungs-

. verordnung vom 15. September Hl:18 (RGDI. l S. 1184) wird 
folgendes angeordnet: 

§ 1 ~ 
~ .,. ·" 

. ' !-:7 
Die in der Landsmaftsschutzkarte der Stadt Formhelm m,lt 

grüner rarhe eingct ragencn und in einem lJesondt.!rt~n Ver
zeichnis unt e r Nr·. 1 und 2 aufgeführten Landsd1aftsteile im 
Bereid1 des Stadtkreises Forchh e im werden in dem Umfange, 
der s il'h aus der Eintrngung in r:er Landsd1aftssd1Utzk.rrte er
gibt, mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Anordnung dem 
Sdtutzt! des Natursdurtzgesetzes unterstellt. 
Bcgrenzungsbesducibung: :> ,~~, 
1 g;:;:~~"ft"'d.utogebiet ,,K e II e e w • I d" ' ~;::E,: 

Ccenzc des Stadtwaldes vom nördlichen Zipfel der Lieb- ·• 
wiesen am Scrlktcher !·lang entlang bis Serlbad1 um Stein·· 
graben, Steinfeld, am Bürgerwald, auf der Reuther Hut bis 'i-
zur südlid1en Spitze der Stadtgrenze- l\euth. . . . · .,. 

Süden: 1 : ... ~ ·~~~ .. 
Südlid1e Spitze des Stadtwaldes an der Stadtgrenze ..:; 
Reuth zum Waldrand nördlich des ehemaligen Pflanzgartens 
am llainbrunnen n;Jdl den Weihern (Winterung) l)is zur\, 
Westspitze der Weiher. 
Westen: f 

NNclwestseite dr>r Weiher am Hainbmnnen [vVinter-•np.): ~m 
Waldrand entlang bis zur Straf',., nad1 Serlbnm, an d!P.ser 
entlnng bis zum Ostende der KlcinsiPol 1ung Lid!t~neirne 
bis zu der!' Weihern, in nördlimer Rid1tung bis zitr Stadt
ü~·enze am Ort!Lerg. 
Norden: · ·:~ 
Stadtgrenze am Ortlbcrg, an dieser entlang· in östlimer 
Rid1tung bis zur Ostspitze der Liebwie~· 'oll. 

; ;, 

2. Landschaftsschutzgebiet "Re g n l t z a u e n ". -. .. 
·,, 

Grenzen: , 
~; . 

Osten: . ;.i-'.8~1 
Von der Einmündung des remten Wiescutarmes in · dlo": · 
H.cgnitr, nnhc der D.l'.-Sierllung an der lliig bis zum Sport· . 
platz (ehemaligl'r SdJief]platz) nahe des geplani<·'L Groß- :;( 

. -~ 

MaximilianS
Hervorheben
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!'lmiffahrtskanals bis zur Regnitz am Lösmwöhrd, Einmün
dung linker Wiesentarm, ferner das Gelände für Sport 
und Erholung vom Gründelharn am Ludwig-Donau-Main
kanal entlang bis zum Freibad. 
Norden: 
Einmündung linker Wiesentarm in die Regnitz, Gründel
harn bis zur Nürnberger Straße, südlich des Gründelbachs
Wiesentarm bis zur Regnitz, an der Regnitz eritlang bis zur 
Truppam, an dieser entlang bis zur Käsröthen östlich der 
Nürnberger Straße, in nördlicher Richtung bis zur Turn
halle VfB., Gründelbach bis zum Ludwig-Donau-Main
Kanal. 
Süden: 
Vom Ludwig-Donau-Main-Kanal .südlich der Truppadl bis 
zur Regnitz - Stadtgrenze westlich der Regnitz, südlich des 
Altwassers bis zu dessen südlicher Spitze. 
Westen: 
Stadtgrenze von der Südspitze des Altarmes bis zur Reg
nitz, an dieser entlang bis zur Einmündung des rechten 
Wiesentarmes. 

§ 2 
1. Es ist verboten, innerhalb der in der Landschaftsschutz-

.arte durch farbige Umrahmung kenntlich gemachten Gebiete 
. ,yil",J11- .·leränderungen vorzunehmen, die geeignet sind, das Land-

1 ~~chaftsbild oder die Natur zu beeinträchtigen. 

f 2. Unter das Verbot fallen insbesonders : 

,, 
·~ 

' 

f 

f. 

.a) die Anlage von Bauwerken aller Art, auch von solchen, die 
keiner baupolizeiliehen Genehmigung bedürfen, insbeson
ders von Wochenendhäusern und Einfriedungen. Dies gilt 
besonders im Bereich der Keller- und Schankplätze im 
Landschaftsschutzgebiet Kellerwald. Die Kellereingänge 
und Stützmauern müssen in diesem in Natursteinen erstellt 
werden. Im Gebiet Käsröthen (Fläd1en für Sport und Er
h olung) dürfen nur Bc:uten erridltet werden, die d en vor
genannten Zwecken dienen. 

b) das Zelten an anderen als d en hierfür von d er Gem einde 
vorgesehenen Plätzen; das Aufstellen von Wohnwagen und 
Verkaufsständen. Für die Zeit des alljährlidum stattfinden
den Annafestes wird vom Stadtrat Forchheim eine beson
dere Vorschrift erlassen. · 

c) das Ablagern von Abfällen und Schutt, 
d) das Anbringen von Dauer-Reklameeinrichtungen und vor

üb ergehenden Reklameeinrichtungen jeder Art, von Tafeln, 
Inschriften und dergleichen, soweit sie s ich nich t auf den 
Landschaftsschutz oder d en Verkehr beziehen . 

' ) der Bau von Drahtleitungen, 
die Anlage von Absd1ütthalden, Steinbrüchen, Kies-, Sand
oder Lehmgruben oder die Erweiterung bestehender Be
triebe, sofern sie im Widerspruch mit dem Sinn dieser' 
Verordnung steht. 
die Beseitigung oder Beschädigung der innerhalb der ge- · 
schützten Landscha ftsteile vorhandenen Hecken, Bäume, 
Baumgrupp en, Büsdle, Gehölze jeder Art außerhalb des 
geschlossenen W aldes, der Tümpel, Teiche, Felsen, Fels
gruppen. Hecken, Gehölze und Ufergebüsche dürfen nur 
in der Weise genutzt werden, daß der Bestand erhalten 
bleibt und das Landschaftsbild nirnt beeinträchtigt wird, 

11) die Vornahme von größeren Kahlschlägen. 

3. Vorhandene landschaft!idle und baulidle Verunstaltun
gen sind auf Anordnung d er unteren Natursdlutzbehörde 
[Stadt Fordlheim) zu beseitigen, sofern es s ich nicht um be
hördlich genehmigte Anlagen handelt und die Beseitigung 
ohne Aufw endungen möglidl ist. 

§ 3 

.l Unberührt bleiben die landwirtschaftliche, teichwirtschaft
liehe, forstliche und jagdliche Nutzung oder pflegliche Maß
nahmen, sofern sie dem Zweck dieser Anordnung n id1t wider

) sprechen sowie Arbeiten am klassifizierten Straßennetz. 

§ 4 

len mit Ermächtigung der Regierung von Ober franken . als 
höhere Natursdlutzbehörde zugelassen w erden. 

§ 5 

W er den Bestimmungen dieser Anordnung zuwiderhandelt, 
w ird narn den §§ 21 und 22 des NatursChutzgesetzes un d § 16 
der Durrnführungsverordnung bestraft. 

§ 6 

Diese Anordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im Amtsblatt 
der Stadt Formheim in Kraft. 

Forrnheim, den 15. November 1956. 

Stadtrat als untere Natursmutzbehörde: 
gez. Andreas S t e i n m e t z, 

Oberbürgermeister 

Grenzbege-hung. 

Den Besitzern von Grundstücken im -Fordlheimer Ge· 
meindeflur wird hiermit bekanntgegeben, daß in diesem Jah· 
re eine Grenzbegehung an folgenden Tagen stattfind et : 

Mont ag, den 26. November 1956, 
vormittags 8 Uhr, beginnend bei Grenzstein 1 in der Büg bis 
zum Radsmuh bei der Jägersburg; 

Dienstag, den 27. November 1956, 

vormittags 8 Uhr, am Radsmuh bei der Jägersburg bis :r:ur 
Spinnerei; 

Mittwoch, den 28. November 1956, 
vormittags 8 Uhr, von der oberen Trettlarn bis zur Flur
grenze im oberen Breitweidig; 

Donnerstag, den 29. November 1956, 
vormittags 8 Uhr, von der Regn itzbrücke um den Bürgerwald, 
d ann Burker Seite bis zum sogen. roten Kreuz an der Straße 
narn Buckenhofen; 

Freitag, den 30. November 1956, 
vormittags 8 Uhr, vom Rötbenweg bis zur Bud<er.hofener 
Grenze ; 
nachmittags 2 Uhr, von der Langgasse bis zur Pedlw iese. 

Die Grundeigentümer w erden zur Beteiligung an der Be
gehung ihrer Grenzen eingeladen und gleidlzeitig aufgefor
d ert, ihre Grenzs teine r Efffitzeitig von Gestrüpp , Erde und 
dergl. zu befreien, dieselben überhaupt vor der Begehung zu 
besidltigen und bei Beobadltung etwaiger Mängel dem Ob
mann der Feldgesd1worenen, H errn Peter Saffra, Fonhheim, 
Krattental 3, so rechtzeitig Na.chr icht zu geben, daß d1es~r im 
Stande ist, die zur Vermeidung jedes unnötigen Aufenthaits 
dienlichen vorbereitenden Maßnahmen zu treffen. 

19. 11. 1956. 

gez. Andreas' S t e in m e t z, 
Oberbürgermeister. 

Auszug aus der Verordnung über den Verkehr 
mit pyroteclmismen Gegenständen 

in der Neufassung vom 10. Oktober 1958. 

§ 5 

Besondere Bestimmungen für den Vertrieb. 

(1) W er pyrotedlnisdle Gegens tände d er Klasse l, II und 
IV vertreiben will, ha t dies d er für d en Vertr iebsort zustän
digen Kreisverwaltungsbehörde vorher schriftlid1 anzuzeigev .. 

(2) Mit dem Vertrieb dürfen nur über 18 Jahre alte Perso. 
nen besdläftigt werden, die mit den Vorsch.riften dieser Ver
ordnung vertraut sind. 

(3) In jedem Verkaufs-, Aufbewahrungs- und La):wrraum 
is t e in Abdruclt dieser Ve rordnung a n allgemein z ugänglirner 
Stelle d eutlich s idltbar auszuhängen. ~ 

t 
Ausnahmen von den Vorschriften im § 2 können b ei be- (4) Ergeben s ich Tatsachen, w elche die· Unzuverläs~igl<eit 

; 

sonderen Notwendigkeiten durdl die unter e Natursdwh~- des Gewerbetreibend en fü r d iese Tä tigkeit dartun, so kann 
behörde (Stadt Forrnheim), in Zweifels- und schwierigen Fi.il- die Kreisverwaltungsbehörde d en VPrtrieb unters~gen 
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3. 4/40-324 

Verordnung des Landkreises Forchheim 
zur Anpassung bewehrter Verordnungen über Landschafts

schutzgebiete im Landkreis Forchheim an die Reform des 
Nebenstrafrechts 

vom 13. August 1981 

Aufgrund des Art. 10 Abs. 2 i. V. m. Art. 55 Abs. 3, Art. 10 Abs. 
3, Art. 45 Abs. 1 Nr. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (Bay
NatSchG) erläßt der Landkreis Forchheim folgende mit Schrei
ben der Regierung von Oberfranken vom 24. 7. 1981 Nr. 820-
8623.1 d genehmigte Verordnung: 

§ 1 

Die Anordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in dem 
Landkreis Forchheim, Landschaftsschutzgebiet "Burk" vom 
29. 3. 1956 (Amtsblatt Nr. 14 vom 6. 4. 56), die Anordnung zum 
Schutz von Landschaftsteilen in dem Landkreis Forchheim, 
Landschaftsschutzgebiet "Langensendelbach", vom 1. 4. 1958 
(Amtsblatt Nr. 15 vom 11. 4 . 58) und die Anordnung zum Schutze 
von Landschaftsteilen im Stadtkreis Forchheim, Landschafts
schutzgebiet "Kellerwald" und "Regnitzauen", vom 15 . 11. 1956 
(Amtsblatt Nr. 47 vom 23. 11. 56) werden jeweils wie folgt geän
dert: 

§ 5 erhält folgende Fassung: 

"§ 5 

(1) Nach Art. 55 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. Art. 52 BayNatSchG 
kann mit Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark, in be
sonders schweren Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtau 
send Deutsche Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs
sig entgegen den Verboten des § 2 im Landschaftsschutzgebiet 
Veränderungen vornimmt. 

(2) Daneben können nach Art. 55 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. Art. 53 
BayNatSchG die durch eine Ordnungswidrigkeit gewonnenen 
oder erlangten oder die zu ihrer Begehung bebrauchten oder da
zu bestimmten Gegenstände einschließlich der bei der Ord
nungswidrigkeit verwendeten Verpackungs- und Beförderungs
mittel eingezogen werden. Es können auch Gegenstande einge
zogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht. 

§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwen
den. " 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 

4. 

Forchheim, den 13. August 1981 

gez.Ammon, Landrat 

5/53-621.13 

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/ A 

Der Landkreis Forchheim beabsichtigt, im Wege der öffentli
chen Ausschreibung für Sanierungsarbeiten an der Realschule in 
Gräfenberg und Ebermannstadt nachfolgende Arbeiten zu ver
geben. Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich derMittelbereit
stellung. 

1. Gerüstbauarbeiten (Arbeitsgerüst) für Fassadenarbeiten 
an der Realschule Gräfenberg. Submission: 3. 9. 1981, 10 Uhr. 
Schutzgebühr: DM 30,-. 

2. Fassadenverkleidung mit Platten einschl. Wärmedäm
mung, Los 1 für Realschule Gräfenberg sowie MetaHabdeckun
gen und Flaschnerarbeiten Los 2. Submission: 3. 9. 1981, 10.20 
Uhr. Schutzgebühr für beide Lose: DM 30,-. 

3. Demontage von Fertigteilplatten und div. Maurerarbeiten 
für Realschule Gräfenberg. Submission: 3. 9. 1981, 10 .30 Uhr. 
Schutzgebühr: DM 30,-. 

4. Gerüstbauarbeiten (Schutzgerüste) für Dacheindek
kungsarbeiten an der Realschule Ebermannstadt. Submission: 
3. 9. 1981, 10.10 Uhr. Schutzgebühr: DM 30,-. 

5. Zimmererarbeiten (Änderung der Gefälle von vorhande
nen Dachkonstruktionen) an der Realschule Ebermannstadt. 
Submission: 3. 9. 1981 , 10.40 Uhr. Schutzgebühr: DM 30,-. 

6. Dacheindeckung mit Blechen an der Realschule Eber
man11stadt. Submission: 3. 9. 1981, 10.50 Uhr. Schutzgebühr: 
DM30,-. 

Die Verdingungsunterlagen können ab 17. 8. 1981 schriftlich 
mit Nachweis der Einzahlung des Schutzbetrages auf eines der 
Konten Landkreis Forchheim (3343 Sparkasse Forchheim, BL7 
76351040 oder 25587-856 Postscheckamt Nürnberg) unter Anga 
be der Kostenstelle Abt. 5-53-621.3-79 angefordert werden bei 

Willi Redel , Architekt Dipl.-Ing. (FH) 
Kunigundenstr. 45 
8500 Nürnberg, Tel. 0911/612853. 

Die Schutzgebühr wird nicht zurückvergütet 

Alle Eröffnungstermine Landratsamt Forchheim, Zimmer 
306. Die Angebote müssen bis zu dem Eröffnungstermin beim 
Landratsamt eingehen. 

Bei der Eröffnung der Angebote sind nur die Bieter und ihre 
Bevollmächtigten zugelassen. 

Für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Ver
trag ist Sicherheit in Höhe vori 5 v. H. der Auftragssumme durch 
Selbstschuldnerische Bürgschaft zu leisten. 

Für den Auftrag kommen Bieter in Betracht, die berei ts Lei
stungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden 
Leistung zu vergleichen sind. 

Ausführungstermine ab Anfang Oktober 1981. 

Forchheim, 11. 8. 1981 

gez. Ammon, Landrat 

5. 

Aufgebotsverfahren 

Gemäß Art. 112 ff des Bayer. Ausführungsgesetzes zum BGB 
wird folgendes Sparkassenbuch aufgeboten: 

Nr. KontoinhaberundAntragsteller 
157 4458 Marie Elexinder, Ringstraße 33, 8551 Heroldsbach 

"Der derzeitige Inhaber des Sparkassenbuches wird gebeten, 
seine Rechte. innerhalb von 3 Monaten - vom 6. August 1981 an 
gerechnet - anzumelden. Voraussetzung hierfür ist , daß er der 
Sparkasse Forchheim das Sparkassenbuch vorlegt. Geschieht 
dies während dieser Frist nicht, wird das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt". 

Forchheim, 6. August 1981 

Sparkasse Forchheim 
gez. Nett Schütze Hofmann 

MaximilianS
Hervorheben
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Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 35/1989 

5. 
3/301-084.1-89 

Manöverrecht; 
Bereitschaftsübungen der US-Streitkräfte 

im Landkreis Forchheim 

Die Regierung von 0 herfranken hatmit Schreiben vom 11. 9 .19 8 9 
mitgeteilt, daß in der Zeit vom 

2.10.1989- 29.12.1989 an 3 Tagen im Monat außer an Wochenen
den 

im Regierungsbezirk Oberfranken und u.a. auch im Landkreis 
Forchheim Bereitschaftsübungen der US-Streitkräfte stattfin
den. 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen 
der übenden Truppen femzuhalten. Es wird auch auf die Gefah
ren hingewiesen, die von liegengebliebenen militärischen 
Sprengmitteln (Fundmunition) ausgehen . Vor dem Berühren, 
Aufheben oder Transportieren derartiger Gegenstände wird ge
warnt. 

Abschließend wird noch mitgeteilt, daß zur Schadensabwick
lung die Gemeinden, das Amt für Verteidigungslasten Nümberg 
und die Wehrbereichsverwaltung VI, Dezernat IV A 2, nähere 
Auskünfte erteilen. Ölschäden sind unverzüglich dem Landrats
amt zu melden. 

Forchheim, dem 29.9.1989 

I.A. gez. Thiel, Oberregierungsrat 

. 6. 
3/33 -173/89 

Verordnung zur Änderung der Anordnung zum Schutze von 
Landschaftsteilen im Stadtkreis Forchheim (Landschafts

schutzgebiet "Regnitzauen") 
vom 26. September 1989 

Auf Grund von Art. 10 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 45 
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen N aturschutzgeset
zes- BayNatSchG- (BayRS 791 - 1- u), zuletzt geändert durch 
§ 7 des Gesetzes vom 16.7.1986 (GVBl S. 135) e"rläßt der Land
kreis Forchheim folgende, mit Schreiben der Regierung von 
Oberfranken vom 19.9.1989, Nr. 820 ·- 8623.01 d, genehmigte 
Verordnung: 

§ 1 

1 In § 1 Satz 2 Nr. 2 der Anordnung zum Schutze von Land
schaftsteilen im Stadtkreis Forchheim (Landschaftsschutzge
biet "Regnitzauen") vom 15.11.1956 (Amtsblattfür den Land
und Stadtkreis Forchheim Nr. 47 vom 23.11.1956) wird folgender 
Satz angefügt: · 

"Im Bereich Forchheim-Süd verläuft die Grenze des Land
schaftsschutzgebietes, wie in beiliegender Karte im Maßstab 1 : 
2500 (Anlage) gekennzeichnet. 

2 Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung." 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Forchheim in Kraft. 

Forchheim, den 26. September 1989 

gez . Ammon, Landrat 

MaximilianS
Hervorheben
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Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 35/1989 

Bestaridteil der Verordnung zur Änderung der Anordnung zum . 
Schutze von Landschaftsteilen im Stadtkreis Forchheim (Land
schaftsschutzgebiet "Regnitzauen") vom 26. September 1989 

·-··· 

bestehender Grenzverlauf 

Flächen, die aus dem Geltungsbereich der Anord
nung zum Schutze von Landschaftsteilen im 
Stadtkreis Forchheim (Landschaftsschutzgebiet 
"Regnitzauen") herausgenommen werden 

neuer Grenzverlauf 

Maßstab 1 : 2 500 

"" 

3514 
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Amtsblatt 
für den Landkreis Forchheim 

Nr.45 Mittwoch, 24. Dezember 1997 Preis: 20 Pfg. 

1. 
Tips Ihrer Polizei 

Weihnachtsgeld für Taschendiebe! 

Gerade im vorweihnachtlichen Einkaufstrubel unserer Städte 
greifen Taschendiebe besonders häufig zu. 

Dort, wo sich viele Menschen drängen, nutzen Täter jede Gele
genheit: Auf Weihnachtsmärkten, in vollen Kaufhäusern und öf
fentlichen Verkehrsmitteln. 

Beliebte Tricks von Taschendieben sind: 
-das Anrempeln, 
-an Haltestellen oder auf Rolltreppen "auflaufen" lassen, 
-um das Wechseln von Geld bitten, 
-unter Vorhalten eines Stadtplans nach dem Weg fragen, 
-Sie "versehentlich" bekleckern oder unmotiviert umarmen, etc. 

Taschendiebe "arbeiten" bevorzugt zu den üblichen Geschäftszei
ten und gerne im Team: Während die einen ausgesuchte Opfer an
sprechen, anrempeln oder mit sonstigen Tricks ablenken, konzen
trieren sich andere auf die Beute. So verschwinden Brieftaschen 
und Börsen aus Taschen der Bekleidung, Handtaschen, Einkaufs
körben und Rucksäcken. Neben Bargeld sind immer häufiger die 
dabei erlangten Scheck- und Kreditkarten begehrtes Diebesgut. 

Unsere Tips 

_Verteilen Sie Ihr Geld, Ihre Schecks und Kreditkarten auf der 
verschlossenen Innenseite der Kleidung, auf Brustbeutel oder 
Gürteltaschen direkt am Körper. 

-Tragen Sie Ihre Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf 
der Körpervorderseite oder auf der von der Straße abgewandten 

· Seite unter dem Arm geklemmt, mit dem Verschluß nach innen. 
-Nehmen Sie nicht.!flehr Geld mit, als Sie benötigen. 

- -Zeigen Sie in der Offentlichkeit niemals, daß Sie große Geldbe-
träge mit sich führen. 

-Geldbörse nicht sichtbar in Einkaufskorb/-wagen/-tasche legen. 
- Knöpfen Sie Ihre Gesäßtasche, in der sich Ihre Geldbörse befin-

det zu. 
-Geldbörsen nicht in die Außentaschen von Rucksäcken legen. 
-Handtasche etc. im Restaurant, Laden, Kaufhaus nicht unbeauf-

sichtigt lassen. 
-Auto/Hausschlüssel etc. nicht mit Namen und Adresse versehen. 

Erhöhen Sie Ihre Aufmerksamkeit 

- bei dichtem Gedränge (bei Veranstaltungen, Fußgängerzone 
etc.), 

- wenn Sie von Fremden zum Wechseln größerer Geldbeträge 
gebeten werden, 

-wenn Sie von Fremden angerempelt werden. 

Sind Sie Opfer geworden 

- rufen Sie laut um Hilfe, 
- machen Sie Passanten auf den Täter aufmerksam. 

Inhaltsverzeichnis: 

1. Kriminalpolizeiliches Vorbeugungsprogramm - "Weih
nachtsgeld für Taschendiebe!" 

2. Aufnahme in die Staat!. Berufsfachschulen für Hauswirt
schaft und für Kinderpflege, 91301 Forchheim, Fritz-Hoff
mann-Str. 3- Tel. 0919117074-0- Fax 707456 

3. Verordnung zur Änderung der Anordnung zum Schutze 
von Landschaftsteilen im Stadtkreis Forchheim (Land
schaftsschutzgebiet "Regnitzauen") 

2. ' 

Aufnahme in die Staatl. Berufsfachschulen 
für Hauswirtschaft und für Kinderpflege, 
91301 Forchheim, Fritz-Hoffmann-Str. 3 

Tel. 09191/7074-0- Fax 707456 

Die Berufsfachschule für Hauswirtschaft und die Berufsfach
schule für Kinderpflege nehmen wieder Anmeldungen zum Schul
besuch für das Schuljahr 1998/99 entgegen. 

Anmeldetermine: 

Ort: 

Aufnahme
voraussetzungen: 

Bei der Aufnahme 
sind vorzulegen: 

vom 13.02.-31.07.98 

Berufsfachschulen Fritz-Hoffmann-Str. 3 
91301 Forchheim 

Hauptschulabschluß 

- Halbjahreszeugnis vom 13.02. 1998 
- Lebenslauf, Lichtbild 

Melden sich mehr Schüler an als aufgenommen werden können, 
so findet ein Ausleseverfahren statt. · 

Forchheim, den 15.01.1998 

gez. Reinbold, Studiendirektor 

3. 
4/44-1 73/3.2-97 

Verordnung 

zur Änderung der Anordnung zum Schutze von Landschaftsteilen 
im Stadtkreis Forchheim (Landschaftsschutzgebiet "Regnitzau
en") 

Vom 20. Dezember 1997 

Aufgrund von Art. 10 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 Nr. 
3 und Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes - Bay-

MaximilianS
Hervorheben

MaximilianS
Hervorheben
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NatSchG- (BayRS 791 -1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. Juli 1997 (GVBl S. 311 ), e.rläßt der Landkreis Forchheim fol
gende Verordnung: 

§ 1 

(1) In§ 1 Satz ·2 derAnordnung zlim Schutze von Landschaftstei
len im Stadtkreis Forchheim (Landschaftsschutzgebiet "Reg
nitzauen") vom 15. November 1956 (Amtsblatt für den Land
und Stadtkreis Forchheim Nr. 47 vom 23 . November 1956), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. Dezember 1995 
(Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 1 vom 03. Januar 
1996) wird folgender Satz angefügt: 

"Ausgenommen von diesen Geltungsbereich sind die in beilie
gender Übersichtskarte im Maßstab I : 25 000 (Anlage 1) und in 

beiliegender Karte im Maßstab 1 : 5 000 (Anlage 2) gekennzeich
neten Flächen. Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung." 

(2) In§ 2 der vorgenannten Anordnung wird in Nr. 2 Buchst. a der 
letzte Satz gestrichen. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Forchheim in Kraft. 

Forchheim, den 20. Dezember 1997 

Landratsamt 
gez Reinhardt Glauber, Landrat 
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von Landschaftsteilen im Stadtkreis Forchheim (Landschaftsschutzge- Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 4511997 
biet ,.Regnitzauen") vom 20. Dezember 1997 

Fläche, die aus dem Geltungsbereich der Anordnung zum An lag 1 
Schutze von Landschaftsteilen im Stadtkreis Forchheim 9 
(Landschaftsschutzgebiet "Regnitzauen") herausgenommen 
wird 

Ausschnitt aus der Topographischen Karte N 

w 

M 1 : 25000 s 
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Bestandteil der Verordnung zur Änderung der Anordnung zum Schutze 
von Landschaftsteilen im Stadtkreis Forchheim (Landschaftsschutzge
biet "Regnitzauen") vom 20. Dezember 1997 

Fläche. d ie aus dem Geltungsbereich der Anordnung zum 
Schutze von Landschaftsteilen im Stadtkreis Forchheim 
(Landschaftsschutzgebiet .. Regnitzauen") herausgenommen 
wird 

MI: 5000 


